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... vollmundig und schw er …
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… oder eher lieblich  und fruchtig… ?
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AGRI-protect Rechtsschutzversicherung

• nur für AGRISANO-Krankenversicherte

• CHF 82.80 pro Person/Jahr

• Privatrechtsschutz / Verkehrsrechtsschutz / Betriebsrechtsschutz

• Fallabwicklung:

- im landwirtschaftlichen Bereich durch Mitarbeiter SBV T+S

- übrige Fälle durch Orion Rechtsschutzversicherung
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Betriebsrechtsschutz

insbesondere:

• Kürzung/Verweigerung von Direktzahlungen 

• Streitigkeiten mit Behörden im Zusammenhang mit Umweltschutz, 

Meliorationen, öffentliches Baurecht 

• Grundeigentümer- und Pächterschutz

Eine Dienstleistung des Schweizerischen Bauernverbandes (SBV)© SBV/USP Folie 8

Warum eine Rechtsschutz-Versicherung?
� Rasch wird mit rechtlichen Schritten gedroht.

� Rasch wird ein Anwalt beigezogen

und Anwälte gibt es viele.

� Rasch geht's um viel Geld.

�Versicherung verschafft gleich lange Spiesse

�Versicherung wirkt auch vorbeugend

�Versicherung kann auch zur Schlichtung beitragen 
(Prozessauskauf)

�Versicherung schütz Ihr hart verdientes Geld
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Haftungsarten

� vertragliche Haftung (z.B. gegenüber Weinkäufer, Importeur, 
Angestellte) 

� ausservertragliche Haftung (z.B. gegenüber Passanten, 
Konsumenten, Nachbarn)

- allgemeine Haftung (Art. 41 OR)

- Werk- und Grundeigentümerhaftung 

- Produktehaftung

- Hilfspersonenhaftung (Art. 55 OR) 
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Stufen der Fahrlässigkeit

� leichte Fahrlässigkeit

"das kann schon mal passieren"

� mittlere Fahrlässigkeit

"das sollte eigentlich nicht passieren"

� grobe Fahrlässigkeit

"das darf einfach nicht passieren"
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Allgemeine Haftung (Art. 41 OR)

� kommt bereits bei leichter Fahrlässigkeit zur Anwendung

� Beispiele:

- Spritzmittel beschädigt parkiertes Auto oder 
Geschäftsanzug eines Passanten

- Kinder erhalten Zugang zum Giftschrank und "füttern" damit die 
Fische im nahegelegenen Bach
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Grund- und Werkeigentümerhaftung

� strenge Kausalhaftungen > Verschulden grundsätzlich nicht
notwendig

� haftpflichtige Personen: Grundeigentümer, zum Teil auch Pächter

� Haftpflichtgründe:

- fehlerhaftes Werk
- mangelhafter Unterhalt
- Überschreitung der Eigentümer- und Pächterbefugnisse
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Grund- und Werkeigentümerhaftung

Beispiele:

• Kind fällt von ungesicherter hoher Trockenmauer (direkt neben 
Spiel-/Schulplatz)

• Mountainbiker fährt durch Rebberg und stürzt in einen offenen 
Graben

• Degustation: Angetrunkener Teilnehmer fällt in einen nicht 
abgedeckten Schacht

• Spritzmittel beschädigt Kulturen auf Nachbarparzelle  
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Produktehaftung

• strenge Kausalhaftung > Verschulden nicht notwendig

• haftpflichtige Person:
nicht nur Hersteller sondern auch Importeur

• Haftpflichtgrund: fehlerhaftes Produkt
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Produktehaftung

Beispiele:

• Importwein enthält gesundheitsgefährdende Stoffe

(z.B. künstliche Düngemittel, Salzsäure) 

• Spritzmittelrückstände im Wein 
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Haftung für Hilfspersonen (Angestellte)

• einfache Kausalhaftung: Sorgfaltspflichtverletzung des 
Arbeitgebers wird vermutet.

• Sorgfaltsbeweis zu Lasten des Arbeitgebers:

- Auswahl des Arbeitnehmers

- Instruktion des Arbeitnehmers

- Überwachung des Arbeitnehmers

- Ausrüstung des Arbeitnehmers

- angemessene Betriebs- und Arbeitsorganisation
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Haftung für Hilfspersonen (Angestellte)

Beispiel:

� Schlecht ausgebildete ausländische Hilfskraft bedient
Maschinen/Fahrzeuge. 

� Infolge sprachlicher Verständigungsschwierigkeiten und 
mangelnder Praxis/Maschinenkenntnis passiert Unfall.

� Angestellter verletzt sich.

� Schädigung von Dritten / Schaden an Maschine
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Haftungsbeschränkung

• nur im vertraglichen Bereich möglich

• nur für leichte und mittlere Fahrlässigkeit möglich

• für grobfahrlässiges und vorsätzliches Handeln nicht möglich

• Betragsmässige Beschränkung nicht möglich 

(z.B. bis max. CHF 10'000.00)
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Versicherungsregress

� in der Regel bei grobfahrlässigem Handeln

� Grobfahrlässigkeit:

"elementarste Vorsichtsgebote verletzt"

"Verhalten ist absolut unverständlich"

"darf nicht passieren"
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Strafrecht

Fahrlässiger oder vorsätzlicher Verstoss gegen Strafnormen:

- Körperverletzung/Tötung von Personen

- Sachbeschädigung

- Lärmschutz

- Tierschutz

- Gewässerschutz
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Strafrecht

� Igel verfängt sich in Netz > Anklage wegen fahrlässiger 
Tierquälerei > Kürzung Direktzahlungen

� Chemikalien gelangen in Gewässer
> Kürzung Direktzahlungen

� Schiessanlage für Vogelabwehr verstösst gegen Lärmverordnung

� Spritzmittel beschädigen Personen oder Sachen
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Wir wünschen Ihnen…

...möglichst glimpfliche Schäden…
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…eben gerade nicht solche…

Eine Dienstleistung des Schweizerischen Bauernverbandes (SBV)© SBV/USP Folie 24

Herzlichen Dank fürs Zuhören…!


